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Das neue Gesetz zur Verbesserung 
der Durchsetzung von Rechten am 
geistigen Eigentum – die wesent-
lichen Änderungen im Überblick 
am Beispiel des Urheberrechts

Am 1. September 2008 ist das „Gesetz 
zur Verbesserung der Durchsetzung von 
Rechten am geistigen Eigentum“ vom 7. 
Juli 2008 (BGBl. I S. 1191) in Kraft ge-
treten. Es dient in erster Linie der Umset-
zung der sog. Enforcement-Richtlinie der 
Europäischen Union. Ziel der Neurege-
lung ist eine effektivere Anspruchsdurch-
setzung des Inhabers eines geistigen 
Schutzrechtes im Falle einer Verletzung 
desselben. Das neue Gesetz betrifft al-
le Immaterialgüterrechte und ändert 
sämtliche Spezialgesetze. Im Folgenden 
sollen die wesentlichen Änderungen am 
Beispiel des Urheberrechtsgesetzes – für 
das einige Besonderheiten gelten – dar-
gestellt und erläutert werden.

Eine wesentliche Änderung betrifft die 
Urhebervermutung nach §10 UrhG. Die 
Vermutung, dass derjenige, der auf dem 
Werk als Urheber genannt ist bis zum Ge-
genbeweis als Urheber angesehen wird, 
wurde in zweifacher Hinsicht erweitert: 
die Vermutung gilt nun zum einen in et-
was eingeschränkter Form auch für In-
haber ausschließlicher Nutzungsrechte, 
also z.B. Exklusivlizenznehmer, zum 
anderen ist die Vermutungsregel auch in 
sachlicher Hinsicht erweitert worden, so 
dass sie nun auch für dem Urheberrecht 
verwandte Schutzrechte (z.B. Lichtbilder; 
Datenbanken) gilt. Hierdurch werden der 
Nachweis der Rechtsinhaberschaft und 
damit auch die Durchsetzung eines Ver-
letzungsanspruches deutlich erleichtert.

Desweiteren wurde zugunsten des Ver-
letzten ein neuer Anspruch auf Rück-
ruf (§98 Abs. 2 UrhG) in das Urheber-
rechtsgesetz eingeführt. Zwar wurde ein 

Rückrufanspruch auch bisher über die 
allgemeinen zivilrechtlichen Vorschriften 
gewährt, doch hatte dieser Anspruch zur 
Voraussetzung, dass sich die rechtsverlet-
zende Ware in der Verfügungsgewalt des 
Verletzers befand. Diese Einschränkung 
gilt nun nicht mehr. Bei fehlender Verfü-
gungsgewalt wird man davon ausgehen 
müssen, dass der Verletzer sämtliche Ab-
nehmer der Ware zu informieren hat und 
sie ernsthaft zur Rücksendung der Ware 
auf seine Kosten aufzufordern hat.

Das neue Urheberrechtsgesetz gewährt 
überdies einen erweiterten Auskunftsan-
spruch für Verletzungen in gewerblichem 
Ausmaß (§101 UrhG), der sich insbe-
sondere auch gegen Dritte, also an der 
Rechtsverletzung nicht Beteiligte richtet. 
In §101 Abs. 9 UrhG findet sich der auch 
in der Öffentlichkeit diskutierte Anspruch 
auf Auskunft über Verkehrsdaten, der 
auch ein Vorgehen gegen Internet-Access-
Provider erlaubt. Besondere Bedeutung 
könnte die Vorschrift durch das Vorgehen 
gegen Nutzer von P2P-Internettausch-
börsen gewinnen, da die Nutzerdaten für 
Rechtsverletzer auch ohne den bisher er-
forderlichen Umweg der Einleitung eines 
Strafverfahrens in Erfahrung gebracht 
werden können. Für diesen Anspruch 
ist wegen seiner verfassungsrechtlichen 
Relevanz ein spezielles Verfahren vor den 
Landgerichten nach den Vorschriften über 
die Freiwillige Gerichtsbarkeit (FGG) vor-
gesehen. Die daran anknüpfende Ände-
rung der Kostenordnung sieht in einem 
solchen Fall Verfahrenskosten in Höhe 
von € 200,– vor. In Fällen einer offen-
sichtlichen Rechtsverletzung kann der 
Anspruch auch im einstweiligen Verfahren 
geltend gemacht werden.

Im Urheberrechtsgesetz ist nun auch der 
Schadensersatzanspruch umfassend ge-
regelt. Die bereits gewohnheitsrechtlich 
anerkannte dreifache Schadensberech-
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Urheberrecht

http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl108s1191.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:157:0045:0086:DE:PDF
http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__10.html
http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__98.html
http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__101.html
http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__101.html
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nung ist nun in §97 UrhG aufgenommen 
worden. Eine inhaltliche Neuerung ist nicht 
intendiert, so dass weiterhin der konkrete 
Schaden, eine fiktive Lizenzgebühr oder 
der Verletzergewinn sowie der immateriel-
le Schaden verlangt werden können.

Eine inhaltliche Neuregelung beinhaltet 
die Regelung des §101b UrhG. Diese 
Vorschrift sieht Maßnahmen zur Siche-
rung des dargstellten Schadensersatz-
anspruches für Verletzungen in gewerb-
lichem Ausmaß vor. So kann der Verletzte 
bei einer Rechtsverletzung in gewerb-
lichem Ausmaß die Vorlage von Bank-, 
Finanz- und Handelsunterlagen des Ver-
letzers erreichen. Die Vorlagepflicht ist 
auch im Eilverfahren durchsetzbar, da 
sie dem Verletzten die Möglichkeit ge-
ben soll ein einstweiliges Arrestverfahren 
nach §917 ZPO durchführen zu können. 
Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass 
der Schadensersatzanspruch offensicht-
lich besteht. 

Eine weitere Neuerung betrifft die Decke-
lung der Abmahnkosten. So sieht der 
neue §97a Abs. 2 UrhG vor, dass der 
Ersatz von Abmahnkosten in bestimmten 
Fällen auf € 100,– begrenzt ist. Aller-
dings gelten insoweit sehr einschränken-
de Voraussetzungen: es muss sich um 
einen einfach gelagerten Fall einer uner-
heblichen Rechtsverletzung handeln, die 

außerhalb des geschäftlichen Verkehrs 
begangen wurde.

Das neue Gesetz enthält keine Über-
gangsvorschriften, so dass es bereits seit 
Inkrafttreten Anwendung findet, gleich zu 
welchem Zeitpunkt die Rechtsverletzung 
stattfand.

Empfehlung für die Praxis:
Die dargestellten Neuerungen zeigen, 
dass Betroffenen von gewerbsmäßigen 
Rechtsverletzungen, insbesondere von 
Produktpiraterie, einige neue Instrumen-
tarien zur erfolgreichen Rechtsdurchset-
zung an die Hand gegeben werden. Es 
bleibt abzuwarten, wie sich die einzelnen 
Neuerungen z.B. der Auskunftsanspruch 
hinsichtlich Verkehrsdaten in der Praxis 
bewähren. Zudem ist die Rechtsdurch-
setzung im Urheberrecht stark durch die 
Rechtsprechung geprägt, so dass auch 
insoweit abzuwarten sein wird, wie die 
neuen Vorschriften, insbesondere mit 
Hinblick auf das Merkmal „in gewerb-
lichem Ausmaß“ von den Gerichten aus-
gelegt wird.

Autor:
Jasper Hagenberg
hagenberg@buse.de

Datenschutz-/Wettbewerbsrecht

BGH schützt Verbraucher vor 
Werbung durch E-Mail und SMS

Eine Entscheidung des BGH zu dem 
Rabattsystem „Payback“ (BGH, Urteil v. 
16.07.2008 – VIII ZR 348/06) kann si-
cher sein, über den engen Kreis der ju-
ristischen Fachleute hinaus auch in den 
öffentlichen Medien besprochen zu wer-
den, handelt es sich bei „Payback“ doch 

um ein von der Loyalty Partner GmbH 
betriebenes Rabattsystem, das nach ei-
genen Angaben 22 Millionen Haushalte 
erreicht. In der Presse wird die Entschei-
dung als Stärkung der Datenschutzrechte 
der Payback-Kunden gefeiert.

Geklagt hatte der Bundesverband der 
Verbraucherzentralen gegen eine Einwil-
ligungsklausel in einem Anmeldeformu-

http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__97.html
http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__101b.html
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__917.html
http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__97a.html
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=70ecf34f3463156af7ec46f34d073a56&Sort=3&client=%5B%27%5B%22%5B%5C%2713%5C%27%2C+%5C%2713%5C%27%5D%22%2C+%22%5B%5C%2713%5C%27%2C+%5C%2713%5C%27%5D%22%5D%27%2C+%27%5B%22%5B%5C%2713%5C%27%2C+%5C%2713%5C%27%5D%22%2C+%22%5B%5C%2713%5C%27%2C+%5C%2713%5C%27%5D%22%5D%27%5D&client=%5B%27%5B%22%5B%5C%2713%5C%27%2C+%5C%2713%5C%27%5D%22%2C+%22%5B%5C%2713%5C%27%2C+%5C%2713%5C%27%5D%22%5D%27%2C+%27%5B%22%5B%5C%2713%5C%27%2C+%5C%2713%5C%27%5D%22%2C+%22%5B%5C%2713%5C%27%2C+%5C%2713%5C%27%5D%22%5D%27%5D&nr=45162&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=70ecf34f3463156af7ec46f34d073a56&Sort=3&client=%5B%27%5B%22%5B%5C%2713%5C%27%2C+%5C%2713%5C%27%5D%22%2C+%22%5B%5C%2713%5C%27%2C+%5C%2713%5C%27%5D%22%5D%27%2C+%27%5B%22%5B%5C%2713%5C%27%2C+%5C%2713%5C%27%5D%22%2C+%22%5B%5C%2713%5C%27%2C+%5C%2713%5C%27%5D%22%5D%27%5D&client=%5B%27%5B%22%5B%5C%2713%5C%27%2C+%5C%2713%5C%27%5D%22%2C+%22%5B%5C%2713%5C%27%2C+%5C%2713%5C%27%5D%22%5D%27%2C+%27%5B%22%5B%5C%2713%5C%27%2C+%5C%2713%5C%27%5D%22%2C+%22%5B%5C%2713%5C%27%2C+%5C%2713%5C%27%5D%22%5D%27%5D&nr=45162&pos=0&anz=1
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lar, wonach der Verbraucher sich damit 
einverstanden erklärte, Werbung per 
Post, SMS, E-Mail sowie zu Zwecken der 
Marktforschung zu erhalten. Räumlich 
unmittelbar unterhalb dieser Einwilligung 
befand sich ein Kästchen, das von ihm 
anzukreuzen war, falls die Einwilligung 
nicht erteilt wird.

Es handelte sich dabei um eine sog. „Opt-
out-Klausel“, bei der im Gegensatz zu 
sog. „Opt-in-Klauseln“ der Verbraucher 
aktiv sein Kreuz machen muss, damit sei-
ne bereits formulierte Einwilligung nicht 
gilt.

Der BGH untersuchte den Inhalt der Ein-
willigung zum einen unter datenschutz-
rechtlichen Gesichtspunkten, zum an-
deren unter dem Aspekt des unlauteren 
Wettbewerbs. Die Nutzung der Daten für 
die Werbung per Post und zu Zwecken 
der Marktforschung sei allein unter dem 
Gesichtspunkt des Datenschutzes zu 
beurteilen (unter 1.), die Nutzung zu 
Zwecken der Werbung per SMS und 
E-Mail falle unter den unlauteren Wettbe-
werb (unter 2).

1.  Für die Rechtmäßigkeit der Nutzung 
der Daten für die Werbung per Post und 
zu Zwecken der Marktforschung sei al-
lein entscheidend, ob die formulierte 
Einwilligung mit der Opt-out-Möglich-
keit dem §4a BDSG entspricht. Wenn 
dies der Fall ist, handelt es sich nicht 
um eine von einer Rechtsvorschrift ab-
weichende allgemeine Geschäftsbe-
dingung. Sie wäre dann gemäß §307 
Abs. 3 BGB kontrollfrei. Im Rahmen 
der Auslegung des §4a Abs. 1 BDSG 
hebt der BGH unter Berücksichtigung 
der Datenschutz-Richtlinie 95/46 EG 
vom 24.10.1995 hervor, dass es da-
rauf ankomme, dass die Einwilligung 
auf einer freien Entscheidung des 
Betroffenen beruhen und – soweit sie 
zusammen mit anderen Erklärungen 
erteilt wird – besonders hervorgeho-

ben sein müsse. Dabei komme es 
nicht auf den flüchtigen, sondern auf 
den situationsadäquat aufmerksamen 
und sorgfältigen Verbraucher an. An-
gesichts der Tatsache, dass hier die 
Einwilligung unmittelbar über der Un-
terschriftszeile angeordnet und inhalt-
lich klar ist, kommt der BGH zu dem 
Ergebnis, dass die Einwilligung inso-
weit dem §4a BDSG entspricht und 
damit zulässig ist. 

2.  Zu einem anderen Ergebnis kommt 
der BGH hinsichtlich des übrigen Teils 
der Klausel. Dieser betrifft die Einwil-
ligung in die Werbung per SMS oder 
E-Mail. Prüfungsmaßstab ist §7 Abs.2 
Nr. 3 UWG. Nach dieser Vorschrift ist 
eine unzumutbare Belästigung dann 
anzunehmen, wenn die Werbung un-
ter Verwendung elektronischer Post 
erfolgt, ohne dass eine Einwilligung 
des Adressaten vorliegt. Vorliegend 
legte der 8. Senat unter Berücksich-
tigung der Richtlinie 2002/58/EG vom 
12.07.2002 über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und den 
Schutz der Privatsphäre in der elek-
tronischen Kommunikation und nach 
Rücksprache mit dem für Unlauteren 
Wettbewerb zuständigen 1. Senat die 
gemäß §7 Abs. 2 Nr. 3 UWG erforder-
liche Einwilligung so aus, dass sie nur 
mittels einer „Opt-In-Klausel“ recht-
mäßig erklärt werden kann und zusätz-
lich auch nur gesondert abgegeben 
werden muss, d.h. nicht zusammen 
mit anderen Erklärungen abgegeben 
werden darf. Da diese Anforderungen 
hier nicht eingehalten worden sind, 
stelle die von Payback benutzte Einwil-
ligungsklausel eine unangemessene 
Benachteiligung für den Betroffenen 
dar und sei deshalb unzulässig. 

Empfehlung für die Praxis:
Die Entscheidung ist zu begrüßen, da sie 
klar den Unterschied zwischen der da-
tenschutzrechtlichen und der nach dem 

http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/__4a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__307.html
http://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/__7.html
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UWG erforderlichen Einwilligung heraus-
arbeitet. Damit wird dem juristischen 
Praktiker, der mit der rechtlichen Prüfung 
und Gestaltung von Formularen befasst 
ist, eine klare Entscheidungshilfe gege-
ben. Der BGH weist auch darauf hin, 
dass es in einem solchen Fall zulässig 
ist, eine sprachlich komplexe Klausel in 
einen zulässigen und einen unzulässigen 
Teil zu trennen, sofern nach Streichung 
des unwirksamen Teils – wie in diesem 
Fall – ein sprachlich verständlicher Klau-
seltext verbleibt. Besser aber ist es, den 
Teil mit der nach dem UWG verlangten 
ausdrücklichen Einwilligung in die Wer-

bung per SMS und E-Mail von anderen 
Erklärungen räumlich abzugrenzen. Ob 
allerdings die Verbraucherrechte durch 
das Urteil des BGH nachhaltig gestärkt 
werden, wie die Presse meint, dürfte nur 
dann richtig sein, wenn sich die Verbrau-
cher weit sensibler als bisher über die 
Nutzung ihrer Daten Gedanken machen. 

Autor:
Dr. Levin von Usslar, 
LL. M. (Berkeley)
usslar@buse.de

Datenschutzrecht

Google Analytics – das Tracking 
von Datenspuren im Netz bleibt 
datenschutzrechtlich bedenklich

Um das Potential von Websites optimal 
auszuschöpfen, ist deren Betreiber meist 
daran interessiert, möglichst viel über das 
Verhalten seiner Nutzer zu erfahren. Im 
besten Fall kennt er ihre Identität und 
Vorlieben, um sie gezielt mit passenden 
Werbeangeboten anzusprechen. Die Da-
tenspuren der Nutzer werden u. a. unter 
Einsatz von sogenannten Statistik- oder 
Tracking-Tools gesammelt und aufberei-
tet, wie beispielsweise Google Analytics. 
Mit deren Hilfe lässt sich beispielsweise 
die Herkunft des Nutzers, die Verweildau-
er sowie dessen Aktivitäten auf der Web-
site statistisch erfassen und auswerten. 
Durch die Möglichkeit, so detaillierte Nut-
zerprofile zu erstellen und zur Schaffung 
eines „gläsernen Kunden“ beizutragen, 
ist insbesondere Google Analytics in die 
datenschutzrechtliche Kritik geraten. 

Die Funktionsweise von Google Analytics 
ist im Detail nicht öffentlich bekannt. Um 
Informationen zu Nutzern zu sammeln 
und die Daten von Werbekampagnen 

zu erfassen, verwendet Google nach 
eigenen Angaben zumindest JavaScript-
Code und ein sogenanntes Cookie. Das 
ist eine kleine Datei, die durch den Server 
der aufgerufenen Website erzeugt und 
dem Browser des Nutzers zur Speiche-
rung an einer bestimmten Stelle auf der 
lokalen Festplatte des Nutzers überge-
ben wird. Soweit eine Analyse-Software 
lediglich anonyme Daten zur Statistikaus-
wertung erfasst und verarbeitet, ist dies 
datenschutzrechtlich unproblematisch. 
Probleme entstehen, wo personenbezo-
gene Daten des Nutzers ohne dessen Ein-
willigung oder ohne gesetzliche Erlaubnis 
erhoben oder verwendet werden. Google 
Analytics erfasst u. a. die IP-Adressen der 
Nutzer. Das Amtsgericht Berlin hat in sei-
nem umstrittenen Urteil vom 27.03.2007 
(5 C 314/06) festgestellt, dass dynamische 
IP-Adressen personenbezogene Daten 
darstellen, denn der Personenbezug 
lasse sich grundsätzlich in Verbindung 
mit anderen gespeicherten, personenbe-
zogenen Daten herstellen. Das Gefähr-
dungspotential durch die Verknüpfung 
von Datensätzen dürfte gerade bei Google 
wegen der außerordentlich starken Da-
tenkonzentration recht hoch sein. Google 

http://www.google.com/analytics/de-DE/
http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?hl=de&answer=55539
http://medien-internet-und-recht.de/volltext.php?mir_dok_id=1402
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behält sich die Kombination von Infor-
mationen von anderen Google-Services 
oder Drittanbietern ausdrücklich in seiner 
Datenschutzerklärung vor. 

Die Annahme, dass IP-Adressen per-
sonenbezogene Daten sind, löst für 
den Verwender von Google Analytics 
Informations- und Mitteilungspflichten 
nach dem Telemediengesetz aus. Der 
Dienstanbieter muss u. a. den Nutzer 
nach §13 Abs. 1 Telemediengesetz über 
die Art, den Umfang und die Zwecke 
der Erhebung und Verwendung seiner 
personenbezogenen Daten sowie über 
die Verarbeitung seiner Daten außerhalb 
der EU unterrichten. Meist erfüllen Web-
site-Betreiber diese Verpflichtung durch 
eine sog. „Datenschutzerklärung“, die 
auf einer gesonderten Seite über einen 
entsprechenden Link zu erreichen ist. In 
Ziffer 8.1 der Nutzungsbedingungen for-
dert Google zwar von seinen Kunden, ei-
ne vorformulierte Informationserklärung 
zu verwenden und die Nutzer hierauf 
aufmerksam zu machen. Nach einer in 
2007 durchgeführten Studie stellte sich 
heraus, dass in der Praxis 99% der un-
tersuchten Websites dieser Pflicht nicht 
nachkommen. Weiterhin fehlt meist 
auch eine Belehrung über das Wider-
spruchsrecht nach §15 Abs. 3 Teleme-
diengesetz. Danach muss dem Nutzer 
das Recht eingeräumt werden, der Er-
stellung von Nutzerprofilen für Zwecke 
der Werbung, der Marktforschung und 

zur bedarfsgerechten Gestaltung von Te-
lemedien zu widersprechen. 

Der schleswig-holsteinische Daten-
schutzbeauftragte hatte im Juli 2008 in 
einem Anschreiben an Google sowie an 
einige Verwender von Google Analytics 
zur Stellungnahme zu zahlreichen daten-
schutzrechtlich problematischen Fragen 
aufgefordert. Eine Antwort steht – soweit 
ersichtlich – noch aus.   

Empfehlung für die Praxis:
Solange die Funktionsweise von Google 
Analytics im Detail noch nicht geklärt ist und 
der Bundesgerichtshof noch nicht darüber 
entschieden hat, ob IP-Adressen personen-
bezogene Daten darstellen, ist der Einsatz 
von Google Analytics datenschutzrechtlich 
zumindest bedenklich. Den Verwendern 
von Webanalysetools ist zu empfehlen, das 
eigene Abmahnrisiko zu begrenzen, indem 
sie zumindest den vom Telemediengesetz 
geforderten Informationspflichten in ei-
ner „Datenschutzerklärung“ nachkom-
men. Google-Analytics-Kunden müssen 
gemäß ihrer vertraglichen Verpflichtung 
mit Google auf die vorformulierte Informa-
tionserklärung zurück greifen.

Autor: 
Marc Oliver Hoormann,
LL.M. (Informations-
recht)
hoormann@buse.de

Domainrecht

Registrierung zweistelliger Domains 
– „vw.de“

Nach der bisherigen Vergabepraxis der 
zentralen deutschen Registrierungsstelle 
für „.de“-Domains DENIC sind zweistel-
lige Domains nicht registrierungsfähig. 

Das OLG Frankfurt am Main hat nunmehr 
die Vergaberichtlinien der DENIC über-
prüft und der Volkswagen AG einen An-
spruch auf Registrierung der nur aus zwei 
Buchstaben gebildeten Domain „vw.de“ 
zugesprochen (Urt. v. 29.04.2008 – 11 U 
32/04 – „vw.de“, nicht rechtskräftig). 

http://www.google.de/privacy.html
http://www.gesetze-im-internet.de/tmg/__13.html
http://www.google.com/analytics/de-DE/tos.html
http://www.xamit-leistungen.de/downloads/XamitStudieWebstatistik.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/tmg/__15.html
https://www.datenschutzzentrum.de/tracking/20080702-anschreiben-google-analytics.pdf
https://www.datenschutzzentrum.de/tracking/20080703-anschreiben-webseitenbetreiber.pdf
http://www.denic.de/media/pdf/urteile/vw-OLG.pdf


Die DENIC hatte die Zuteilung der Do-
main „vw.de“ unter Berufung auf ihre 
Registrierungsbestimmungen abgelehnt, 
die seit 1997 mindestens dreistellige Se-
cond-Level-Domains verlangen. Damit 
soll eine Verwendung von Top-Level-Do-
mains als Second-Level-Domain vermie-
den werden, z.B. die Domain „de.de“. 
Solche Domains verursachten technische 
Probleme, weil die zur Auflösung der Nut-
zeradressen eingesetzten sog. Resolver 
die Adresse falsch zuordnen. Darüber hi-
naus könnten Unternehmen aller Bran-
chen und Privatpersonen Interesse an 
einer zweistelligen Second-Level-Domain 
anmelden und deshalb eine große Anzahl 
von Streitigkeiten verursachen. 

Der 1. Kartellsenat des OLG Frankfurt 
bejahte nach Einholung eines Sachver-
ständigengutachtens den Registrierungs-
anspruch von Volkswagen aus dem 
kartellrechtlichen Gleichbehandlungs-
grundsatz für marktbeherrschende Un-
ternehmen (§§20 Abs. 1, 33 Abs. 1, Abs. 
3 GWB). Die DENIC sei als einzige Re-
gistrierungsstelle für „.de“-Domains ein 
solches marktbeherrschendes Unterneh-
men. Mit ihrer Klage begehre die VW AG 
eine Leistung in einem Geschäftsverkehr, 
der anderen Kraftfahrzeugherstellern 
bereits zugänglich sei. Nach Auffassung 
des Kartellsenats ist die DENIC nunmehr 
auch zur Erbringung einer Leistung ver-
pflichtet, die so bisher von ihr gar nicht 
angeboten wurde, nämlich die Registrie-
rung zweistelliger Buchstabendomains. 
Andernfalls ergebe sich eine sachlich 
nicht gerechtfertigte Ungleichbehand-
lung zwischen den verschiedenen Auto-
mobilherstellern im Hinblick auf die Ver-
gabe von Domainnamen.

Aus dem Sachverständigengutachten 
folgert das OLG, dass es bei einer Regis-
trierung einer aus zwei Buchstaben be-
stehenden Second-Level-Domain zwar 
zu Problemen bei der Internetnutzung 

kommen könne, insbesondere soweit 
diese Buchstaben identisch mit einer 
Top-Level-Domain sind. Im Gegensatz 
zu reinen Zahlendomains (OLG Frank-
furt am Main, Urt. v. 13.02.2007 – 11 
U 24/06 – „11880.de“) sei die Gefahr 
einer technischen Fehlzuordnung der 
zweistelligen Domainadresse aber insge-
samt gering. Derzeit bestehe für weniger 
als 3,5% der Nameserver aufgrund ver-
alteter Software die Gefahr einer Fehlzu-
ordnung. Auch die Gefahr der Einführung 
einer neuen länderbezogenen Top-Level-
Domain „vw“ sah das OLG als gering an. 
Deshalb verwarf der Senat die von der 
DENIC gegen eine Registrierung ange-
führten Gründe und sprach Volkswagen 
den Anspruch auf Registrierung der 
Domain zu, solange nicht eine Top-Level-
Domain „vw“ eingeführt wird. Die DENIC 
hat Nichtzulassungsbeschwerde zum 
Bundesgerichtshof eingelegt.

Empfehlung für die Praxis:
Erstmals wurde die DENIC verpflichtet, 
eine zweistellige Domain zu registrieren. 
Die noch aus der Frühzeit des Internet 
stammende Praxis der DENIC, die Regis-
trierung von Zweizeichendomains nicht 
zuzulassen, ist insbesondere vor dem 
Hintergrund der Weiterentwicklung der 
Resolversoftware nicht mehr zu recht-
fertigen. Auch andere Unternehmen, die 
über Marken- oder Kennzeichenrechte 
aus zwei Buchstaben verfügen, können 
sich auf das Frankfurter Urteil berufen, 
sofern diese Buchstaben nicht mit einer 
Top-Level-Domain übereinstimmen. Aus 
technischen Gründen ergibt sich eine
andere Rechtslage für reine Zahlen-
domains.

Autor:
Marco Rau, Mag. iur., 
Maître en droit
rau@buse.de
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Markenverletzung durch 
vergleichende Werbung?

Mit dieser Frage hatte sich der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) in seinem Urteil vom 
12.06.2008 (C–533/06) in einem Rechts-
streit zwischen den Mobilfunkanbietern O2 
und Hutchison 3G (H3G) zu befassen. Der 
Auslöser des Rechtsstreits war ein Werbe-
film, in dem H3G unter Verwendung von 
Luftblasen, die den für O2 markenrecht-
lich geschützten Luftblasen ähnelten, den 
Preis ihrer Dienste mit denen von O2 ver-
glichen hat. Die vergleichende Werbung 
war an sich zulässig, insbesondere sug-
gerierte sie nicht, dass zwischen O2 und 
H3G irgendeine Geschäftsverbindung be-
stünde. O2 nahm  H3G wegen einer Mar-
kenverletzung in Anspruch. 

Im Zuge dieses Rechtsstreits hatte der Eu-
GH zu entscheiden, ob im Rahmen der 
(zulässigen) vergleichenden Werbung auf 
eine Marke eines Wettbewerbers Bezug ge-
nommen werden darf oder ob eine solche 
Benutzung eine Markenverletzung ist. 

Der EuGH stellte in seinem Urteil klar, 
dass einerseits der Markenschutz nicht 
durch die Möglichkeit der vergleichenden 
Werbung beeinträchtigt wird, andererseits 
die Möglichkeiten der (zulässigen) ver-
gleichenden Werbung durch das Marken-
recht nicht beschränkt werden. Eine Mar-
kenverletzung liegt unter anderem – auch 
bei vergleichender Werbung – vor, wenn 
die Benutzung der Marke gegenüber den 
Verbrauchern eine Verwechslungsgefahr 
hervorruft. Die Verwechslungsgefahr be-
steht dann, wenn die Verbraucher auf-

grund der in Frage stehenden Werbung 
irrig annehmen können, dass die bewor-
benen Waren oder Dienstleistungen aus 
demselben oder einem wirtschaftlich ver-
bundenen Unternehmen stammen. Nur 
wenn eine solche Verwechslungsgefahr 
festgestellt werden kann, kann die Mar-
kennutzung untersagt werden. 

Im Ausgangsfall hat H3G die Marken von 
O2 nicht verletzt, weil die zulässige verglei-
chende Werbung keine Fehlvorstellungen 
der Verbraucher hervorgerufen hat. 

Wichtigstes Ergebnis dieses Urteils ist, 
dass die Vorschriften für die vergleichende 
Werbung keine Spezialvorschriften zum 
Markenrecht sind. Auch die verglei-
chende Werbung darf also nicht in mar-
kenverletzender Weise erfolgen. 

Empfehlung für die Praxis: 
Die Zulässigkeit gerade vergleichender 
Werbung sollte nicht nur im Hinblick auf 
das Recht des unlauteren Wettbewerbs, 
sondern auch unter markenrechtlichen 
Aspekten gründlich überprüft werden. 
Die Durchsetzung der markenrechtlichen 
Ansprüche ist – zugunsten des Marken-
inhabers und zulasten des Werbenden 
– oft einfacher als die Realisierung von 
Ansprüchen aus dem Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb.

Autorin:
Christine Vock, LL.M.
vock@buse.de
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http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=de&num=79919387C19060533&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET


Paparazzi-Fotos

Im Jahr 2004 hat der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte (EGMR) 
ein Grundsatzurteil bezüglich der Ver-
öffentlichung von unautorisierten Pro-
minentenfotos (sog. Paparazzi-Bilder) 
gefällt. Im Kern ging es bei dieser Ent-
scheidung um die Frage wie die Privat-
sphäre Prominenter und die Pressefrei-
heit im Falle von Paparazzi-Aufnahmen 
in Ausgleich zu bringen sind. Das Urteil 
stellte klar, dass sich die schützenswerte 
Privatsphäre Prominenter nicht allein 
auf abgeschiedene und damit private 
Örtlichkeiten beschränkt, sondern auch 
in den öffentlichen Raum hineinreichen 
kann. Entscheidend sei insoweit eine 
Abwägung der Interessen im Einzelfall. 
Nach deutscher Rechtsprechung kam es 
für die Zulässigkeit der Veröffentlichung 
unautorisierter Fotos allein auf den Ort 
des Geschehens an (BVerfG, Urt. v. 
15.12.1999 – 1 BvR 653/96 – Caroline 
von Monaco). Danach war ein privater, 
abgeschiedener Ort durch das Persön-
lichkeitsrecht des Betroffenen geschützt, 
bei einem öffentlichen Ort ging hingegen 
die Pressefreiheit vor.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat nun 
in jüngster Zeit mehrere unautorisierte 
Fotoveröffentlichungen in sehr unter-
schiedlicher Weise bewertet: So befand 
das Gericht, dass die Veröffentlichung 
von unautorisierten Fotografien der Caro-
line von Hannover beim Urlaubsbummel 
mit ihrem Ehemann zulässig sei (BGH, 
Urt. v. 01.07.2008 – VI ZR 67/08; siehe in 
gleicher Sache auch das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts v. 26.02.2008 
– 1 BvR 1602/07), wohingegen die Ab-
bildung von Sabine Christiansen beim ge-
meinsamen Einkauf mit ihrer Putzfrau auf 
Mallorca nicht rechtmäßig sei (BGH, Urt. 
v. 01.07.2008 – VI ZR 243/06). Eine Wo-
che zuvor wiederum urteilte das Gericht, 

dass die unautorisierte Veröffentlichung 
von Fotografien, die Heide Simonis beim 
Einkaufen zeigen, nicht zu beanstan-
den sei (BGH, Urt. v. 24.06.2008 – VI 
ZR 156/06). Es stellt sich die Frage, wie 
es zu solch unterschiedlichen Entschei-
dungen bei derart ähnlichen Bildveröf-
fentlichungen kommen kann.

Die Antwort ergibt sich aus der erwähnten 
Rechtsprechung des EGMR, die nunmehr 
Eingang in die deutsche Rechtsprechung 
gefunden hat. Bei der vorzunehmenden 
Einzelfallabwägung zwischen Pressefrei-
heit und Persönlichkeitsrecht des Be-
troffenen kommt es laut EGMR und ihm 
folgend BGH und BVerfG darauf an, ob 
mit der Veröffentlichung Informationen 
vermittelt werden, die einen Beitrag zu 
einer Diskussion in einer demokratischen 
Gesellschaft leisten können. Dieser Bei-
trag kann sich zum einen unmittelbar aus 
der Bildberichterstattung, zum anderen 
aber auch aus der begleitenden Wortbe-
richterstattung ergeben. So wurde im Fall 
der Caroline von Hannover im Rahmen 
der beistehenden Wortberichterstattung 
ausgeführt, dass sowohl Caroline von 
Hannover als auch weitere Prominente 
ihre Urlaubsdomizile neuerdings an Drit-
te vermieteten. Die Kernaussage des Ar-
tikels lautete daher, dass nun auch „die 
Reichen und Schönen“ sparsam seien. 
Diese veränderte Verhaltensweise Pro-
minenter sei nach dem BGH und dem 
BVerfG – auch wegen der Leitbild- und 
Kontrastfunktion Prominenter für große 
Teile der Bevölkerung – ein Beitrag zur 
gesellschaftlichen Diskussion. Ebenso 
entschieden die Richter im Fall von Heide 
Simonis. Die streitgegenständlichen Bil-
der waren in engem zeitlichem Zusam-
menhang mit ihren erfolglosen Wieder-
wahlversuchen als Ministerpräsidentin 
von Schleswig-Holstein entstanden. Laut 
BGH habe die Öffentlichkeit ein Interes-
se an dem Verhalten von Frau Simonis 
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http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=699729&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs19991215_1bvr065396.html" \t "_blank
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=ce6bfa38b7393ae1b1f01dfa56ba39b0&client=%5B%2713%27%2C+%2713%27%5D&client=%5B%2713%27%2C+%2713%27%5D&nr=45013&pos=0&anz=1
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20080226_1bvr160207.html
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=a2b9ce6530cc6f092981676cf9922c67&client=%5B%2713%27%2C+%2713%27%5D&client=%5B%2713%27%2C+%2713%27%5D&nr=44728&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=1a97dcd6f42fe1ea7e6d664f705697ff&client=%5B%27%5B%5C%27%5B%22%5B%5C%27%2C+%5C%27%5B%22%5B%5C%27%5D%27%2C+%27%5B%5C%27%5B%22%5B%5C%27%2C+%5C%27%5B%22%5B%5C%27%5D%27%5D&client=%5B%27%5B%5C%27%5B%22%5B%5C%27%2C+%5C%27%5B%22%5B%5C%27%5D%27%2C+%27%5B%5C%27%5B%22%5B%5C%27%2C+%5C%27%5B%22%5B%5C%27%5D%27%5D&nr=45016&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=1a97dcd6f42fe1ea7e6d664f705697ff&client=%5B%27%5B%5C%27%5B%22%5B%5C%27%2C+%5C%27%5B%22%5B%5C%27%5D%27%2C+%27%5B%5C%27%5B%22%5B%5C%27%2C+%5C%27%5B%22%5B%5C%27%5D%27%5D&client=%5B%27%5B%5C%27%5B%22%5B%5C%27%2C+%5C%27%5B%22%5B%5C%27%5D%27%2C+%27%5B%5C%27%5B%22%5B%5C%27%2C+%5C%27%5B%22%5B%5C%27%5D%27%5D&nr=45016&pos=0&anz=1


nach ihrem Amtsverlust und wie sie sich 
in dieser Situation präsentiere, da ein Be-
zug zur politischen Debatte bestehe. Dem 
stehe eine Veröffentlichung in einem rein 
unterhaltenden Zusammenhang nicht 
entgegen, da auch dieser Bereich den 
Schutz der Pressefreiheit genieße.

Einen Beitrag zur gesellschaftlichen Dis-
kussion erblickte der BGH indes nicht in 
der Berichterstattung über Sabine Chris-
tiansen. In dieser Entscheidung offenbart 
sich das Dilemma der neuen Rechtspre-
chung. So untersagte das Gericht die 
Veröffentlichung des streitgegenständ-
lichen Fotos nur in dem konkret zu ent-
scheidenden Fall, nicht aber generell. 
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 
die Veröffentlichung des Bildes künftig 
durchaus zulässig sein kann, nämlich 
dann, wenn sich hieraus ein Beitrag zu 
einer gesellschaftlichen Debatte in Zu-
sammenhang mit der Wortberichterstat-
tung ergibt. Denkbar ist insofern z.B. ein 
Bericht über den Umgang Prominenter 
mit ihrem Personal. Es zeigt sich, dass 
zu nahezu jeder Fotografie eines Promi-
nenten eine Bildunterschrift oder ein be-
gleitender Artikel denkbar erscheint, der 
die Veröffentlichung zulässig macht. Ein 
Beispiel hierfür ist auch die Entscheidung 
zu Caroline von Hannover, denn das ver-
öffentlichte Bild ist möglicherweise bereits 
einige Jahre alt und konnte wohl nur in Zu-
sammenhang mit der dargestellten Wort-
berichterstattung veröffentlicht werden.

Dennoch haben Paparazzi und Verlage 
damit keinen Freibrief für die Veröffent-
lichung jedweder Aufnahme. Wie das 
Bundesverfassungsgericht in seinem 
Urteil v. 26.02.2008 (1 BvR 1602/07) 
deutlich machte, ist es für die Gewich-
tung des Persönlichkeitsschutzes neben 

den Umständen der Gewinnung der 
Abbildung etwa durch Ausnutzung von 
Heimlichkeit oder beharrliches Nach-
stellen auch bedeutsam, in welcher Si-
tuation der Betroffene erfasst und wie er 
dargestellt werde. Dem Schutzanspruch 
des Persönlichkeitsrechts kann insoweit 
in Momenten der Entspannung und des 
Sich-Gehen-Lassens des Betroffenen ein 
erhöhtes Gewicht zukommen. Auch im 
Falle der bebilderten Berichterstattung 
über eine schwere Erkrankung von Ernst 
August von Hannover hat der Bundes-
gerichtshof in mehreren Verfahren (Ur-
teile v. 14.10.2008 – VI ZR 256/06, VI ZR 
260/06, VI ZR 271/06 und VI ZR 272/06) 
dem Schutz der Privatsphäre, zu der 
auch der Gesundheitszustand gehört, 
den Vorrang vor dem Interesse an der 
Berichterstattung eingeräumt. 

Empfehlung für die Praxis: 
Nach der neuen Rechtsprechung der 
obersten Gerichte besteht ein hohes Maß 
an Rechtsunsicherheit. Für Fälle, in de-
nen Prominente Opfer von Paparazzi-Auf-
nahmen werden, hat sich die Bewertung 
der Erfolgsaussichten einer Klage wegen 
Verletzung ihres Persönlichkeitsrechts er-
heblich erschwert. Für Presseunterneh-
men eröffnen sich jedoch neue Möglich-
keiten, um solche Prominentenfotos auch 
ohne Einwilligung legal abzudrucken. Sie 
müssen hierbei insbesondere auf die Ein-
fassung in eine Berichterstattung achten, 
die einen Beitrag zur gesellschaftlichen 
Diskussion leisten kann.

Autor:
Jasper Hagenberg
hagenberg@buse.de
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OLG München stoppt Handel mit 
gebrauchter Software

Das OLG München hat mit Urteil vom 
3.7.2008 (6 U 2759/07) den Handel mit 
„gebrauchten“ Softwarelizenzen unter-
sagt und ein Urteil der Vorinstanz (LG 
München I, Urteil vom 15.3.2007 – 7 O 
7061/06) bestätigt. Überraschend war 
das Urteil nicht, da beide Gerichte bereits 
in den vorangegangenen Verfügungsver-
fahren zwischen dem Softwarehersteller 
Oracle und der Firma UsedSoft GmbH so 
entschieden hatten. Das Urteil des OLG 
München ist noch nicht rechtskräftig, 
da Nichtzulassungsbeschwerde bei dem 
Bundesgerichtshof eingelegt wurde.

Streitgegenstand ist ein Geschäftsmo-
dell der Firma UsedSoft GmbH, die mit 
„gebrauchten“ Softwarelizenzen handelt. 
Worum geht es? Oracle erteilt dem Erst-
erwerber und Nutzer der Software ein-
fache Nutzungsrechte mit der Maßgabe, 
dass diese nicht weiter übertragen wer-
den dürfen. Es findet nur ein Onlineerwerb 
statt, wobei der Nutzer das Recht erhält, 
die Software auf seinem Rechner down-
zuloaden. Die Übergabe einer CD ist dafür 
nicht erforderlich. Das Vertriebsmodell der 
UsedSoft GmbH sieht vor, dass sie ihren 
Kunden „gestattet“, sich die Software von 
der Homepage des Herstellers herunter-
zuladen und auf dem eigenen Rechner, 
und sei es nur in den Arbeitsspeicher, zu 
laden. Eine CD-ROM wird von der Used-
Soft GmbH dabei nicht geliefert.

Das Problem: Der Softwarehersteller hat 
naturgemäß ein Interesse daran, dass 
seine Lizenz- und Preisstrukturen nicht 
durch den Handel mit Second-Hand-
Softwarelizenzen unterlaufen werden. 
Andererseits besteht ein wirtschaftliches 
Bedürfnis, durch Arbeitsplatzabbau, Um-
strukturierungen und Insolvenzen nicht 
benötigte Lizenzen weiter zu veräußern. 

Im Mittelpunkt der rechtlichen Ausein-
andersetzung steht die Frage, ob der ur-
heberrechtliche Erschöpfungsgrundsatz, 
der nach dem Gesetzeswortlaut nur für 
körperliche Werkstücke gilt, auch für 
die Onlineübertragung anwendbar ist. 
Hierzu ein einfaches Beispiel: Wer ei-
ne Software im Laden kauft, erhält zu-
meist eine CD-ROM. Einmal verkauft, 
kann diese CD-ROM selbstverständlich 
weiterverkauft werden, ohne dass dafür 
die Zustimmung des Softwareherstellers 
notwendig ist. Das Recht an der CD-ROM 
ist „erschöpft“. Nach einer Ansicht ist 
die Interessenlage identisch, wenn Soft-
warelizenzen online, also unverkörpert, 
übertragen werden. Es mache keinen 
Unterschied, ob ein körperliches Werk-
stück wie eine CD-ROM übergeben oder 
ob die Software zwecks Download online 
zur Verfügung gestellt wird. Daher wird 
teilweise eine analoge Anwendung des 
Erschöpfungsgrundsatzes auf Online-
übertragungen befürwortet. Ferner ist 
streitig, ob eine analoge Anwendung nur 
zu einer Erschöpfung des Verbreitungs-
rechts oder (auch) zu einer Erschöpfung 
des Vervielfältigungsrechts führt. Dies ist 
hier wesentlich, da für die Nutzung eines 
urheberrechtlich geschützten Computer-
programms die Einräumung eines Ver-
vielfältigungsrechts notwendig ist. Denn 
jeder Download und jede Speicherung 
des Programms auf dem eigenen Rech-
ner ist bereits eine Vervielfältigung des 
Programms, die grundsätzlich der Zu-
stimmung des Urhebers bedarf. Da der 
Softwarehersteller in dem Fall des OLG 
München in seinen AGBs dem Erster-
werber nur einfache Nutzungsrechte 
eingeräumt hatte, war zu entscheiden, 
ob ein Zweiterwerb möglich war oder 
ob sich der Zweiterwerber auf den Er-
schöpfungsgrundsatz berufen konnte. 
Ein gutgläubiger Erwerb ist bei immateri-
ellen Vermögensrechten jedenfalls nicht 
möglich.

Urheberrecht

http://download.microsoft.com/download/2/5/4/2544dc53-292d-4840-9ced-3e07beb5b921/OLG%20Begr%C3%BCndung.pdf
http://www.jurpc.de/rechtspr/20070060.htm


Das OLG München hat einer analogen An-
wendung des Erschöpfungsgrundsatzes 
eine klare Absage erteilt und sich in einem 
apodiktischen Urteil der Begründung der 
Vorinstanz angeschlossen. Das Landge-
richt München hatte bereits ausführlich in 
seinem Urteil vom 15.3.2007 begründet, 
dass für eine Analogie kein Raum ist, da 
der Gesetzgeber die Onlineübertragung 
kannte, aber bewusst keine Erschöpfung 
habe eintreten lassen wollen. Im Üb-
rigen gelte der Erschöpfungsgrundsatz 
auch nur für eine Verbreitung und nicht 
– wie hier – für eine Vervielfältigung des 
Programms, was der Bundesgerichtshof 
bereits in seinem Urteil vom 4.5.2000 (I 
ZR 256/97 – Parfumflakon) entschieden 
hatte. Vielmehr könne der Hersteller auch 
durch Allgemeine Geschäftsbedingungen 
die Weiterübertragung der Softwarelizenz 
wirksam ausschließen und zwar derge-
stalt, dass nicht nur die Weiterübertra-
gung unzulässig, sondern sogar rechtlich 
gar nicht möglich ist, also mit „dinglicher 
Wirkung“.

Empfehlung für die Praxis:
Das Urteil stärkt die Rechte der Soft-
wareindustrie, bedeutet aber noch 
nicht notwendigerweise das „Aus“ für 
den Handel mit gebrauchten Software-
lizenzen. Denn das OLG München hat 
nur in einem – allerdings wichtigen – 
Einzelfall entschieden, der nicht sämt-
liche Vertriebsmodelle, die gegenwärtig 
im Markt anzutreffen sind, betrifft. So 
hat z.B. eine andere Zivilkammer des 
Landgerichts München I mit – rechts-

kräftigem – Urteil vom 28.11.2007 (30 
O 8684/07) im Falle des Handels mit 
Microsoft-Lizenzen durch die UsedSoft 
GmbH entschieden, dass die Veräu-
ßerung einzelner Microsoft-Softwareli-
zenzen, die zuvor im Rahmen von Volu-
menlizenzverträgen abgegeben worden 
waren, auch ohne Zustimmung von 
Microsoft im Grundsatz wirksam möglich 
ist. Bei so genannten Volumenlizenzen 
wird vom Softwarehersteller dem Erst-
erwerber der Software eine Masterkopie 
auf CD-ROM übergeben, verbunden mit 
einer bestimmten Anzahl von Lizenzen. 
Eine Onlineübertragung fand dabei nicht 
statt. Zudem bleibt abzuwarten, ob und 
wie der BGH in dem Fall des OLG Mün-
chen entscheiden wird. Da der Streit 
von der Fachwelt mit großem Interesse 
verfolgt wird, ist nicht unwahrscheinlich, 
dass sich der BGH der Sache annimmt. 
Somit bleibt zunächst abzuwarten, ob 
sich das Geschäftsmodell des Handels 
mit „gebrauchten“ Software-lizenzen 
durchzusetzen vermag. Es ist aber auch 
denkbar, dass der EuGH das letzte Wort 
haben wird, da die deutsche Vorschrift 
auf einer EU-Richtlinie beruht, über de-
ren Auslegung im Zweifelsfall der EuGH 
zu befinden hat. Der Streit kann sich 
also noch eine Weile hinziehen.

Autor:
Dr. Frank Remmertz
remmertz@buse.de
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Gesetzgebung kompakt

1. Europäische Union

Richtlinie für EU-weit gültige 
Käuferrechte vorgeschlagen
Die EU-Kommission hat am 08.10.2008 
einen Vorschlag einer Richtlinie für EU-
weit gültige Käuferrechte vorgelegt, die 

alle Verträge über den Kauf von Waren 
und über die Erbringung von Dienstlei-
stungen zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern abdecken soll, ganz gleich 
ob sie in einem Geschäft, über den Ver-
sandhandel oder etwa im Internet ge-
tätigt werden. Die Verbraucherrechts-

http://www.jurpc.de/rechtspr/20070060.htm
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=8df073808fff731e0ae5dc5383ab13bf&client=%5B%2713%27%2C+%2713%27%5D&client=%5B%2713%27%2C+%2713%27%5D&nr=24108&pos=0&anz=1
http://www.usedsoft.com/pdf/marginal/LG_Muenchen_Urteil_0804_geschwaerzt.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/COMM_PDF_COM_2008_0614_F_DE_PROPOSITION_DE_DIRECTIVE.pdf


richtlinie soll vier bestehende Richtlinien 
zusammenfassen und vereinfachen: Die 
„Haustürwiderrufsrichtlinie“ 85/577EWG, 
die „Klauselrichtlinie“ 93/13/EWG, die 
„Fernabsatzrichtlinie“ 97/77/EG und die 
„Verbrauchsgüterkaufrichtlinie“ 1999/44/
EG. Kernpunkt des Vorschlags ist eine 
Vollharmonisierung der Rechtsregeln, die 
weder ein unter- noch überschreiten des 
Schutzniveaus erlauben würde. Überer-
füllungen, von denen Deutschland immer 
wieder Gebrauch gemacht hatte, sind 
dann nicht mehr möglich. Den europaweit 
tätigen Handel wird es freuen, muss er 
sich künftig nicht mehr mit den Rechts-
ordnungen der 27 EU-Mitgliedstaaten 
befassen, wenn er seine Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen für den Online-shop 
gestalten oder den Verbraucher informie-
ren und über sein Widerrufsrecht belehren 
muss. Die Bundesregierung befürchtet je-
doch eine Reduzierung des Verbraucher-
schutzes in Deutschland. (RMB)

2. Deutschland

Gesetzentwurf gegen unerlaubte 
Telefonwerbung und Kostenfallen 
im Internet
Entsprechend ihrem Maßnahmenpa-
ket (siehe IT-/IP-Newsletter April 2008, 
S. 13) hat die Bundesregierung am 
30.07.2008 einen Gesetzentwurf gegen 
unerlaubte Telefonwerbung beschlossen, 
zu dem der Bundesrat mit Beschluss vom 
19.09.2008 Stellung genommen hat. Der 
Gesetzentwurf  muss nun vom Bundestag 
beraten werden. (RMB)

UWG-Änderungsgesetz
Am 25.09.2008 wurde der Regierungs-
entwurf eines Ersten Gesetzes zur Ände-
rung des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb im Bundestag beraten und 
an die zuständigen Ausschüsse verwie-
sen. Mit dem Gesetz soll die EU-Richtlinie 
2005/29/EG über unlautere Geschäfts-
praktiken in deutsches Recht umgesetzt 
werden. Die Umsetzungsfrist ist bereits 

abgelaufen, so dass die EU-Richtlinie bei 
der Auslegung des UWG beachtet wer-
den muss (siehe IT-/IP-Newsletter April 
2008, S. 9). (RMB)

Scoring-Auskunftsrecht
Im Bundestag fand am 17.10.2008 die 
erste Beratung des von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes zur Änderung des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BT-Drucks. 16/10529, 
mit Stellungnahme des Bundesrates; 
Gegenäußerung der Bundesregierung: 
BT-Drucks. 16/10581) statt. Der Gesetz-
entwurf wurde zur weiteren Beratung in 
die zuständigen Ausschüsse überwiesen. 
Das Gesetz räumt betroffenen Bürgern 
einen Auskunftsanspruch gegenüber Da-
ten verarbeitenden Stellen über die bei 
ihnen gespeicherten oder von ihnen ver-
wendeten Informationen ein. Hierbei geht 
es insbesondere um Daten, die für soge-
nannte Scoringverfahren genutzt werden. 
Scoring ist ein mathematisch-statistisches 
Verfahren, mit dem die Wahrscheinlich-
keit berechnet werden kann, ob z.B. ein 
Schuldner seine Schulden bezahlen wird. 
Derzeit ist es Betroffenen nicht möglich, 
fehlerhafte Daten zu korrigieren oder 
Missverständnisse aufzuklären. (RMB)

Beschränkung des Handels mit 
Kundendaten und bundesweites 
Datenschutzaudit
Das Bundesinnenministerium hat einen 
Gesetzentwurf zur Änderung des Bun-
desdatenschutzgesetzes (BDSG) vorge-
legt. Darin sind die beim Datenschutzgip-
fel im September 2008 zwischen Bund 
und Länder verabredeten Vorschläge zur 
Eingrenzung des florierenden Handels 
mit Kundendaten im Internet eingeflos-
sen. Das Artikelgesetz enthält auch Re-
gelungen für ein bundesweites Daten-
schutzaudit, das die Grundlage für ein 
Gütesiegel für Firmen mit besonderen 
Vorkehrungen zur Sicherung personen-
bezogener Informationen bildet. Außer-
dem sollen Unternehmen künftig die Ein-
willigung von Kunden zur Übermittlung 
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http://dip21.bundestag.de/dip21/brd/2008/0553-08.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/brd/2008/0553-08B.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/101/1610145.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:DE:PDF
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/105/1610529.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/105/1610581.pdf
http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/wp-content/uploads/2008/10/bdsg-entwurf.pdf


auch von Adress- und Bestandsdaten 
einholen müssen. Über schwerwiegende 
Datenverluste sollen die Unternehmen 
Aufsichtsbehörden und Betroffene künf-
tig informieren. (RMB)

Beschleunigung von Patent- und 
Markenverfahren
Das Bundeskabinett hat am 15.10.2008 
einen Gesetzentwurf zur Vereinfachung 

und Modernisierung des Patentrechts 
beschlossen. Das Gesetz soll die Rechts-
lage bei der Anmeldung von Patenten 
und Marken verbessern und das Rechts-
mittelsystem vereinfachen. Kernstück 
des Gesetzentwurfs sind Regelungen zur 
Beschleunigung des Patentnichtigkeits-
verfahrens. Auch das Verfahren bei Ar-
beitnehmererfindungen wird vereinfacht. 
(RMB)
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Rechtsprechung kompakt

1. Europäischer Gerichtshof (EuGH)

Website-Impressum benötigt keine 
Angabe einer Telefonnummer
Mit Urteil vom 16.10.2008 (C-298/07) hat 
der EuGH eine von deutschen Gerichten un-
terschiedlich beurteilte Rechtsfrage geklärt. 
Auf das Vorabentscheidungsersuchen des 
Bundesgerichtshofs vom 26.04.2007 (I ZR 
190/04 – Internet-Versicherung) entschied 
der EuGH, dass ein Diensteanbieter nach 
der E-Commerce-Richtlinie 2000/31/EG 
zwar verpflichtet sei, den Nutzern vor Ver-
tragsschluss neben seiner E-Mail-Adresse 
einen weiteren schnellen, unmittelbaren 
und effizienten Kommunikationsweg zur 
Verfügung stellen müsse. Dazu gehöre 
aber nicht zwingend eine Telefonnummer. 
Ausreichend sei grundsätzlich auch eine 
elektronische Anfragemaske, über die der 
Nutzer Kontakt zum Anbieter aufnimmt und 
dieser – wie im vorliegenden Fall gesche-
hen – auf Anfragen per E-Mail innerhalb 
von 30 – 60 Minuten antworte. „Unmittel-
bare Kommunikation“ im Sinne der E-Com-
merce-Richtlinie erfordere keinen Dialog 
zwischen den Parteien, sondern lediglich, 
dass kein Dritter zwischen den Beteiligten 
eingeschaltet werde. Anders verhalte es 
sich aber in Situationen, in denen ein Nut-
zer nach elektronischer Kontaktaufnahme 
keinen Zugang mehr zum Internet habe, 
etwa während einer Reise. Dann müsse 
der Diensteanbieter dem Nutzer auf des-

sen Anfrage hin einen nichtelektronischen 
Kommunikationsweg zur Verfügung stellen, 
der ihm die Aufrechterhaltung einer effizi-
enten Kommunikation ermögliche. (RMB)

Datenentnahme aus geschützter Daten-
bank ohne technischen Kopiervorgang
Der Europäische Gerichtshof hat mit 
Urteil vom 09.10.2008 (C-304/07) ent-
schieden, dass die Übernahme von 
Elementen aus einer geschützten Da-
tenbank selbst dann untersagt werden 
kann, wenn kein technischer Kopiervor-
gang vorliegt, also etwa auch, wenn die 
Daten vom Bildschirm abgeschrieben 
werden. Die Bildschirmabfrage einer ge-
schützten Datenbank, verbunden mit der 
Übernahme von Elementen daraus nach 
einer im Einzelnen vorgenommenen Ab-
wägung, kann eine „Entnahme“ im Sinne 
der Datenbankrichtlinie 96/9/EG sein, die 
der Hersteller der Datenbank untersagen 
kann, wenn sie zur Übertragung eines 
wesentlichen Teils des Inhalts der ge-
schützten Datenbank führt. (RMB)

2. Bundesgerichtshof (BGH)

Unternehmen dürfen für Abmahnung 
Anwälte beauftragen  
Auch Unternehmen mit eigener Rechts-
abteilung dürfen sich für Abmahnungen 
im Wettbewerbsrecht anwaltlicher Hilfe 

http://www.bmj.de/files/-/3332/RegE%20Modernisierung%20Patentrecht.pdf
http://www.bmj.de/files/-/3332/RegE%20Modernisierung%20Patentrecht.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:178:0001:0016:DE:PDF
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=fb041df2fafe8f53b27f20c93b446617&client=%5B%2713%27%2C+%2713%27%5D&client=%5B%2713%27%2C+%2713%27%5D&nr=40027&pos=7&anz=29
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&newform=newform&Submit=Suchen&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-298%2F07&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&newform=newform&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-304%2F07&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Suchen


bedienen und dem Gegner – soweit die 
Abmahnung berechtigt ist – die Kosten 
hierfür in Rechnung stellen, wie der BGH 
in seiner Entscheidung „Abmahnko-
stenersatz“ (Urt. v. 08.05.2008 – I ZR 
83/06) festgestellt hat (bestätigt mit Urt. 
v. 17.07.2008 – I ZR 219/05 – Clone-
CD). Dabei spiele es keine Rolle, ob das 
Unternehmen seine Rechtsabteilung mit 
der Überprüfung der Wettbewerbshand-
lungen der Konkurrenten beauftragt habe 
oder nicht. Offen ließ der BGH indes die 
Frage, ob die Anwaltskosten auch dann 
erstattet werden müssen, wenn es für das 
Unternehmen weniger Aufwand erfordert, 
die Abmahnung abzufassen und die Un-
terwerfungserklärung vorzubereiten, als 
einen Rechtsanwalt zu informieren und 
zu instruieren. (RMB)

Umgehung des Kopierschutzes 
von Tonträgern
Der BGH hat mit Urteil vom 17. Juli 2008 
(I ZR 219/05 – Clone-CD) entschieden, 
dass auch Privatpersonen, die entgegen 
§95a Abs. 3 UrhG Programme zur Umge-
hung des Kopierschutzes von Tonträgern 
zum Kauf anbieten, von den Tonträger-
herstellern auf Unterlassung und Erstat-
tung der Abmahnkosten in Anspruch ge-
nommen werden können. (RMB)

Keine Gerätevergütung für Computer 
und Kopierstationen
In unserer letzten Newsletter-Ausgabe hat-
ten wir über die Entscheidungen des BGH 
zur Frage der urheberrechtlichen Geräte-
vergütungspflicht gemäß §54a Abs. 1 S. 1 
UrhG a. F. (gültig bis Ende 2007) für Dru-
cker und Plotter sowie für Multifunktionsge-
räte berichtet (Vock, IT-/IP-Newsletter April 
2008, S. 7 f.). Inzwischen hat sich der BGH 
auch noch mit der Frage einer Gerätever-
gütungspflicht für Computer sowie für Ko-
pierstationen zum Brennen von Daten von 
einer CD, CD-ROM oder DVD auf Rohlinge 
befasst. Für beide Gerätearten hat der BGH 
eine Vergütungspflicht nach altem Recht 
verneint (BGH, Urt. v. 17.07.2008 – I ZR 
206/05 – Kopierstationen und BGH, Urt. 
v. 02.10.2008 – I ZR 18/06 – PCs, siehe 
dazu auch die Pressemitteilung). Nach 
der seit 2008 geltenden Neuregelung be-
steht ein Vergütungsanspruch hinsichtlich 
sämtlicher Gerätetypen, die zur Vornahme 
von bestimmten Vervielfältigungen zum 
eigenen Gebrauch benutzt werden (§54 
Abs. 1 UrhG). Der Vergütungsanspruch 
ist jetzt nicht mehr davon abhängig, dass 
die Geräte dazu bestimmt sind, ein Werk 
„durch Ablichtung eines Werkstücks 
oder in einem Verfahren vergleichbarer 
Wirkung“ zu vervielfältigen. (RMB)
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Aus der Praxis der Patent- und Markenämter

1. Harmonisierungsamt für 
den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) – HABM

Gemeinschaftsgeschmacksmuster-
Registrierung beschleunigt 
Das HABM hat ein beschleunigtes Verfah-
ren zur Eintragung von Gemeinschaftsge-
schmacksmustern eingeführt, wodurch 
rund 30% der Anmeldungen in weniger 

als 10 Tagen eingetragen werden sollen. 
Das beschleunigte Verfahren identifiziert 
die über E-Filing (oder Post) eingehenden 
unkomplizierten Anmeldungen, die entwe-
der keine Priorität beanspruchen oder aber 
bereits alle Prioritätsdokumente enthalten 
und deren Gebühren über ein bei dem 
HABM geführtes laufendes Konto entrichtet 
werden. Weitere Informationen erhalten Sie 
auf der Internetseite des HABM. (RMB)

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d1bf1f657f939fb96b50239944c8f023&client=%5B%2713%27%2C+%2713%27%5D&client=%5B%2713%27%2C+%2713%27%5D&nr=44650&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d1bf1f657f939fb96b50239944c8f023&client=%5B%2713%27%2C+%2713%27%5D&client=%5B%2713%27%2C+%2713%27%5D&nr=44650&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d1bf1f657f939fb96b50239944c8f023&client=%5B%2713%27%2C+%2713%27%5D&client=%5B%2713%27%2C+%2713%27%5D&nr=45192&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d1bf1f657f939fb96b50239944c8f023&client=%5B%2713%27%2C+%2713%27%5D&client=%5B%2713%27%2C+%2713%27%5D&nr=45192&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d1bf1f657f939fb96b50239944c8f023&client=%5B%2713%27%2C+%2713%27%5D&client=%5B%2713%27%2C+%2713%27%5D&nr=45192&pos=0&anz=1
http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__95a.html
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e64b694a9be4a6903c91f9cc58cd75f6&client=%5B%2713%27%2C+%2713%27%5D&client=%5B%2713%27%2C+%2713%27%5D&nr=45193&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e64b694a9be4a6903c91f9cc58cd75f6&client=%5B%2713%27%2C+%2713%27%5D&client=%5B%2713%27%2C+%2713%27%5D&nr=45193&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=351aef00832fe71a1e2bb08a288c6aa8&client=%5B%2713%27%2C+%2713%27%5D&client=%5B%2713%27%2C+%2713%27%5D&nr=45365&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=351aef00832fe71a1e2bb08a288c6aa8&client=%5B%2713%27%2C+%2713%27%5D&client=%5B%2713%27%2C+%2713%27%5D&nr=45365&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=71f526ab919a0c303b45ddef92613f36&client=%5B%2713%27%2C+%2713%27%5D&client=%5B%2713%27%2C+%2713%27%5D&nr=45363&linked=pm&Blank=1
http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__54.html
http://oami.europa.eu/ows/rw/news/item824.de.do


2. Deutsches Patent- und 
Markenamt – DPMA

Rechtliche Änderungen bei internatio-
nalen Markenregistrierungen 
Ab 1. September 2008 gelten Ände-
rungen in Bezug auf das Verfahren zur in-
ternationalen Registrierung von Marken, 
worauf das DPMA auf seinen Internet-
seiten hinweist. Die Sicherungsklausel in 
Art. 9sexies des Protokolls zum Madrider 
Markenabkommen (PMMA) wird aufge-
hoben. Das hat zur Folge, dass zwischen 
Vertragsparteien des Madrider Systems, 
die sowohl dem Madrider Markenabkom-
men (MMA) als auch dem PMMA ange-
hören, künftig das PMMA maßgebend ist. 
Damit wird das MMA nur noch angewen-
det, wenn die benannte Vertragspartei 
ausschließlich dem MMA angehört. Das 
trifft derzeit nur auf Algerien, Bosnien 
und Herzegowina, Ägypten, Kasachstan, 
Liberia, Sudan und Tadschikistan zu.

Im Einzelnen hat das folgende Auswir-
kungen:
•  Internationale Markenanmeldungen, 

bei denen kein reines MMA-Land be-
nannt ist, können auf Grundlage einer 
eingetragenen oder einer angemel-
deten Marke registriert werden. 

•  Für solche Anträge ist das amtliche 
Formblatt MM2 zu verwenden. Die 
amtlichen Formblätter MM1 und MM3 
sind dagegen nur dann vorgeschrie-
ben, wenn ausschließlich (MM1) oder 
auch (MM3) ein Land des MMA be-
nannt wird. 

•  Hinsichtlich der internationalen Ge-
bühren werden für die Länder, die 
beiden Verträgen angehören, ledig-
lich Grund- und Ergänzungsgebühren 
(ggf. Zusatzgebühren) erhoben, jedoch 
keine individuellen Gebühren (Art. 
9sexies (1) (b) PMMA). Die Ergänzungs- 
und Zusatzgebühren erhöhen sich ab 
1. September 2008 von 73,– CHF auf 
100,– CHF. 

Internationale Gesuche können beim DP-
MA sowohl unter dem MMA als auch dem 
PMMA in englischer oder französischer 
Sprache eingereicht werden.

Bei der Prüfung von internationalen Mar-
ken mit ausländischer Basismarke, die 
den Schutz auf Deutschland ausgedehnt 
haben, ergeben sich durch die Aufhe-
bung der Sicherungsklausel keine Ände-
rungen. (RMB)

Änderungen im Verfahren bei 
nationalen Marken- und Geschmacks-
muster-Anmeldungen 
Am 1. November 2008 sind verschie-
dene Änderungen der Marken- und der 
Geschmacksmusterverordnung in Kraft 
getreten, die durch die Verordnung zur 
Änderung der Markenverordnung und 
anderer Verordnungen vom 15.10.2008 
(BGBl. I S. 1995) veranlasst sind.

Die Änderungen im Markenverfahren bezie-
hen sich im Wesentlichen auf die Marken-
wiedergabe und das Waren- und Dienstlei-
stungsverzeichnis. So genügt es nunmehr, 
der Anmeldung zwei statt vier Exemplare 
der Markenwiedergabe beizufügen. Die 
Mindestgröße der Zeichenwiedergabe ist 
auf 8 x 8 cm festgelegt worden. Für die Wie-
dergabe von 3-D-Marken sind weiterhin bis 
zu sechs Ansichten zulässig, die auf einem 
einzigen Blatt – in zweifacher Ausfertigung 
– einzureichen sind. Die Schriftgröße für 
das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis 
wird mit 11 pt und einem Zeilenabstand 
von 1,5 vorgegeben. Die Anforderungen 
an Datenträger und Grafikformate sind an 
die aktuelle technische Entwicklung ange-
passt worden. Zukünftig werden auch die 
Gründe für die Ablehnung einer Marken-
registrierung veröffentlicht.

Die von der Weltorganisation für geistiges 
Eigentum (WIPO) nach dem MMA und 
dem PMMA herausgegebenen Formulare 
sind nicht mehr nur für Anträge auf inter-
nationale Registrierung, sondern auch im 
weiteren Verfahren zu verwenden.
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http://www.dpma.de/service/aktuelles/hinweis/index.html
http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl108s1995.pdf


Die Wiedergaben und Beschreibungen 
von Geschmacksmustern können nun 
auf Datenträgern (CD oder DVD) eingerei-
cht werden. Wird die Papierform gewählt, 
genügt jetzt ein Exemplar statt bisher 
drei. Ein Geschmacksmuster kann jetzt 
durch maximal zehn anstelle der bisher 

höchstzulässigen sieben Darstellungen 
wiedergegeben werden.  

Eine Zusammenfassung sämtlicher Ände-
rungen der Markenverordnung sowie der 
Geschmacksmusterverordnung finden Sie 
auf den Internetseiten des DPMA. (RMB)
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Kurzmeldung

Leitfaden zur Anbieterkennzeichnung 
(Impressumspflicht) im Internet
Das Bundesministerium der Justiz (BMJ) 
hält als Serviceangebot einen Leitfaden 
zur Impressumspflicht als PDF auf sei-
ner Internetseite zum Download bereit. 
Dieser soll Unternehmen, die Waren 
und Dienste im Internet anbieten, auf 
einen Blick erkennbar machen, was sie 
bei der Selbstauskunft nach dem Tele-
mediengesetz zu beachten haben. Der 
Leitfaden verzichtet weitgehend auf ju-

ristische Ausführungen. Er weist jedoch 
auf ungeklärte Rechtsfragen hin und 
empfiehlt regelmäßig einen „sicheren“ 
Weg, um die in diesem Bereich häufig 
vorkommenden Abmahnungen zu ver-
meiden. Der Leitfaden bietet eine wich-
tige Orientierungshilfe, will und kann 
jedoch den Rechtsrat im Einzelfall nicht 
ersetzen. Das BMJ will den Leitfaden 
auch zukünftig auf aktuellem Stand hal-
ten. Es bleibt abzuwarten, ob und wie 
schnell dies gelingt. (RMB)

Veranstaltungskalender

10. Dezember 2008

IT-Schutz vor Industriespionage 
und Sabotage durch Wettbewerber 
und Mitarbeiter
Zu diesem ebenso aktuellen wie span-
nenden Thema veranstaltet Buse Heberer 
Fromm in Kooperation mit dem in diesem 
Bereich spezialisierten Unternehmens-

berater Markus Geier am 10. Dezember 
2008, 17:00 Uhr, ein Seminar. Refe-
rieren wird u.a. Herr Rechtsanwalt Dr. 
Klaus Neumann aus dem Münchener 
Büro der Kanzlei. Die Veranstaltung 
findet im Münchener Künstlerhaus, 
Lenbachplatz 8, 80333 München statt. 
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an neumann@buse.de.

http://www.dpma.de/service/aktuelles/aenderungmarkenverordnung/index.html
http://www.dpma.de/service/aktuelles/aenderunggeschmacksmustervo/index.html
http://www.bmj.de/files/-/3283/Allgemeine%20Hinweise%20zur%20Anbieterkennzeichnungspflicht%20im%20Internet.pdf
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Berlin
Rechtsanwalt Jasper Hagenberg, LL.M.
Telefon: + 49 30 327942-0
Telefax: + 49 30 327942-22
E-Mail: hagenberg@buse.de

Rechtsanwalt Tobias Hollerbach
Telefon: + 49 30 327942-0
Telefax: + 49 30 327942-22
E-Mail: hollerbach@buse.de

Essen
Rechtsanwalt Dr. Christian Gloria
Telefon: + 49 201 1758-0
Telefax: + 49 201 1758-400
E-Mail: gloria@buse.de 

München
Rechtsanwalt Dr. Klaus Neumann
Telefon: + 49 89 242233-0
Telefax: + 49 89 242233-10
E-Mail: neumann@buse.de

Rechtsanwalt Dr. Frank Remmertz
Telefon: + 49 89 242233-0
Telefax: + 49 89 242233-10
E-Mail: remmertz@buse.de 

Frankfurt am Main
Rechtsanwalt Dr. Felix Hebert
Telefon: + 49 69 971097-922
Telefax: + 49 69 971097-200
E-Mail: hebert@buse.de

Rechtsanwalt Stephan Menzemer
Telefon: + 49 69 971097-913
Telefax: + 49 69 971097-200
E-Mail: menzemer@buse.de

Rechtsanwalt Ralph Müller-Bidinger
Telefon: + 49 69 971097-815
Telefax: + 49 69 971097-200
E-Mail: mueller-bidinger@buse.de

Rechtsanwältin Mirjam Wagner
Telefon: + 49 69 971097-910
Telefax: + 49 69 971097-200
E-Mail: mwagner@buse.de

Rechtsanwalt Marco Rau
Telefon: + 49 69 971097-808
Telefax: + 49 69 971097-200
E-Mail: rau@buse.de 

Düsseldorf
Rechtsanwalt Marc Oliver Hoormann, 
LL.M. (Informationsrecht)
Telefon: + 49 211 38800-0
Telefax: + 49 211 373678
E-Mail: hoormann@buse.de

Rechtsanwalt Dr. Karel Sessinghaus, LL.M.
Telefon: + 49 211 38800-0
Telefax: + 49 211 373678
E-Mail: sessinghaus@buse.de

Rechtsanwältin Christine Vock, LL.M.
Telefon: + 49 211 38800-0
Telefax: + 49 211 373678
E-Mail: vock@buse.de

Hamburg
Rechtsanwältin Dr. Dagmar Waldzus
Telefon: + 49 40 41999-0
Telefax: + 49 40 41999-169
E-Mail: waldzus@buse.de

Rechtsanwalt Dr. Sven H. Ahlburg
Telefon: + 49 40 41999-0
Telefax: + 49 40 41999-169
E-Mail: ahlburg@buse.de

Impressum

Die in diesem IT- / IP-Newsletter enthaltenen Informationen, Rechtsansichten und 
Meinungen sind nicht als eine umfassende rechtliche Darstellung gedacht. Sie können 
eine individuelle, auf die Besonderheiten des Einzelfalls bezogene rechtliche Beratung 
nicht ersetzen.
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Buse Heberer Fromm Rechtsanwälte

Redaktion:
Rechtsanwalt Ralph Müller-Bidinger
Rechtsanwalt Dr. Frank Remmertz

Ihre Ansprechpartner im Bereich IT/IP:
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Die Kanzlei

Buse Heberer Fromm ist eine der großen, unabhängigen Anwaltskanzleien in Deutschland. An sechs 
deutschen Standorten – Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt am Main, Hamburg und München – sowie 
in sechs Repräsentanzen im Ausland – Brüssel, New York, Palma de Mallorca, Paris, Sydney und Zürich 
– beraten mehr als 120 Berufsträger nationale und internationale Mandanten auf allen Gebieten des Wirt-
schafts- und Steuerrechts. Als mittelstandsorientierte Kanzlei legt Buse Heberer Fromm dabei höchsten 
Wert auf die individuelle Betreuung ihrer Mandanten, persönliche Beratung und Kontinuität der Mandan-
tenbeziehungen. 

Die Practice Groups

Durch die Bündelung der Kernkompetenzen sowohl an den Sozietätsstandorten als auch standortüber-
greifend in elf kanzleiweiten, integrierten Practice Groups gewährleistet Buse Heberer Fromm bei der Durch-
führung von Projekten und Transaktionen aller Größenordnungen optimale, individuell zugeschnittene 
Lösungen. 

Der Newsletter

Einen Schwerpunkt der Beratung von Buse Heberer Fromm bilden die Bereiche Informationstechnologie- 
und Telekommunikationsrecht, E-Business, Datenschutz einerseits sowie gewerblicher Rechtsschutz (Mar-
ken-, Wettbewerbs- und Urheberrecht) und Medienrecht (Presse, Multimedia und Rundfunk) andererseits. 
Wir möchten Sie mit unserem IT-/IP-Newsletter über aktuelle Entwicklungen in den betreffenden Rechts-
gebieten informieren. Über die Verlinkungen im Text (blaue Schrift) können Sie die zitierten Dokumente im 
Internet unmittelbar abrufen. Der IT-/IP-Newsletter wird im HTML-Format und als PDF per E-Mail kostenlos 
an die registrierten Bezieher versandt und kann auch auf unserer Homepage www.buse.de abgerufen 
werden. Wenn Sie oder jemand aus Ihrem Umfeld den Newsletter erhalten möchten, bitten wir um einen 
kurzen Hinweis per E-Mail an: IT-IPnewsletter@buse.de. Dies gilt natürlich auch, wenn Sie den Newsletter 
nicht mehr erhalten möchten.

Empfehlungen

Die Meinung unserer Mandanten ist für uns das Maß der Dinge. Um die Zusammenarbeit kontinuierlich zu 
optimieren, bitten wir unsere Mandanten daher regelmäßig um eine Beurteilung unserer Beratung. Natürlich 
freuen wir uns aber auch über Empfehlungen von anderer Seite, wie sie sich zum Beispiel regelmäßig in 
den Berichten der juristischen Presse finden.

• JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien, 9. Auflage:
  Buse Heberer Fromm wird empfohlen für Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht, Informa-

tionstechnologie, Konfliktlösung, M&A, Marken- und Wettbewerbsrecht, Medien (Presse und Verlage), 
öffentliches Wirtschaftsrecht und Steuerrecht.

• The Legal 500 Europe, Middle East & Africa, 16th Edition:
  The Legal 500 Series recommends this firm for Corporate and M&A; Dispute resolution; Employment; 

Information technology; IP – copyright; IP – patents and registered designs (dispute resolution); IP – trade 
marks; Media, entertainment and press; Public sector; Real estate and construction – real estate; Tax.

© Buse Heberer Fromm 2008

www.buse.de
Berlin · Düsseldorf · Essen · Frankfurt am Main · Hamburg · München

www.buseinternational.com
Brüssel · New York · Palma de Mallorca · Paris · Sydney · Zürich
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